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 Bericht und Antrag für die 
 Gemeindeversammlung vom 08.12.2022 
 
 
Antragsteller: Gemeinderat 
 
 
Gesetzliche Grundlagen 
- Aufhebung Submissionsreglement 
- Ergänzung Submissionsvorgaben in Gemeindeordnung 
- Anpassung Beschwerdemöglichkeit in Gemeindeordnung (gem. Gemeindegesetz) 

010.0 

 
 
Orientierung 
 
Gemäss § 7 Submissionsgesetz (SubG) vom 1. Juli 2022 wurden die bestehenden Submissionsreglemente 
der Gemeinden aufgehoben. Mit Schreiben vom 1. Juni 2022 orientiert das Bau- und Justizdepartement (BJD) 
des Kantons Solothurn über die neuen Regelungen im öffentlichen Beschaffungswesen, gültig ab 1. Juli 2022, 
wie folgt: 
 

 
 

 
 
Aufgrund der Instruktionen des BJD muss ein entsprechendes rechtssetzendes Gemeindereglement erstellt 
werden, oder es ist in einem hinreichenden Passus in die Gemeindeordnung zu regeln (§ 3 Abs. 2 SubV). Die 
widersprechenden Regelungen in bestehenden Reglementen sind mit Inkrafttreten des neuen Rechts aufge-
hoben (§ 7 SubG). Die Gemeinden haben die bisherigen Bestimmungen aber dennoch mit Beschluss der 
Gemeindeversammlung formell aufzuheben. 
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Bei Vorabklärungen zeigte sich zudem, dass § 66 (bisher: Beschwerderecht / neu: Rechtsschutz) angepasst 
werden muss. Dieser wurden gleichzeitig und in Abklärung/Rücksprache mit dem Amt für Gemeinden berei-
nigt. 
Alle Anpassungen sind in der Synopse ersichtlich. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung einstimmig: 
 
1. Das bisherige Submissionsreglement wird aufgrund der Gesetzesänderung rückwirkend per 1. Juli 2022 

formell aufgehoben (gem. Auftrag Kanton). 
2. Die Teilrevision der Gemeindeordnung wird mit folgenden Paragraphen rückwirkend per 1. Juli 2022 

genehmigt: 
 - Neuerfassung Art. 4bis "Submissionen", § 44bis "Vergabeverfahren für öffentliche Aufträge" 
 - Anpassung Art. 10 "Rechtsschutz", § 66 "Beschwerdemöglichkeiten" (aufgrund Aenderung Gemeinde-

gesetz) 
 
 
 
Protokollauszug an: 
- Gemeindekanzlei (zur Genehmigung an Amt für Gemeinden, Prisongasse 1, Postfach 157, 4502 Solothurn) 
- Verwaltungsleitung 
 


